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Prag, den M. Juni 1943

Abteilung Justiz

II c E I 1539/43

B

i

Urschriftlich mit l Anlage

in

Herrn Ministerialrat Dr. G i e s

Ein_  15.JUNI 1943

im

Hause

wieder zugeleitet.

Der Polizeiwachmann Josef K o t e n, geboren an lo. Januar

19ll, zur Zeit in Untersuchungshaft, ist durch Urteil des Kreisgerichts

für Strafsachen in Prag vom 29. April l943 wegen widernatürlicher Unzucht

und des Verbrechens des Betrugs zum verschärften schweren Kerker in der

Dauer von 8 Jahren verurteilt worden. Auf Grund der von Koten eingelegten

Nichtigkeitsbeschwerde wird das Verfahren zur Zeit bein Obersten Gericht

in Brünn geführt.

Falls ich eine weitere Mitteilung von Ihnen nicht erhalte, darf

ich davon ausgehen, dass zu Gunsten des Koten nichts veranlasst werden

soll.

Mimers

h

SD Leitabschnitt Prag

2216

22. JUN. 1943
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Sicherheitsdienst RFM
Prag-Bubentich, den 8.7.1941.
SD-Ceitabschnitt Prag
Sachlenweg
Fernfprecher 77444
A 3 - XIII -
Ver
t
H
a
Buto das Staats■ekretärs
h
bein Reicy protektor
An den
in Böhmen und mähren.
Eing.:
Persönlichen Referenten des
9. JULI 1941
Herren Staatssekretärs beim Reichspretektor in
Böhmen und Mähren,
4-Obersturmbannführer Dr. G i e s,
Prag.
Betr.:
K o t e n, Josef, städt. Polizeiwachmann in
Jitschin,
Tscheche,
wohnh. Jitschin, Tyrschgasse 391.
Vorg.: ohne.
Koten ist ehemaliger Faschist und unbedingt
deutschfreundlich eingestellt. Von den Tschechen wird
er als Volksverräter und als von den Deutschen gekauft
hingestellt. Diesem Umstand ist es wohl zu verdanken,
dass K. in kurzer Zeit zweimal versetzt wurde. Um
nicht weiteren Schikanen ausgesetzt zu sein, hat K.
am 20.6.194l beim Ministerium des Innern ein Gesuch
um Wiederaufnahme in die Regierungspolizei gestellt
und um Unterstützung seines Gesuches durch den Reichs-
protektor gebeten. Er befürchtet, dass seine Deutsch-
freundlichkeit durch Meldungen seiner Vorgesetzten
im Innenministerium bekannt ist und ohne Unterstützung
durch deutsche Stellen mit einer Genehmigung seines
Gesuches nicht zu rechen ist. Es wird um weitere
Veranlassung gebeten.
bot
ISOIG
 - Obersturmbannführer.
St.S.√E-75/4
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St.S. V E - 75/41.

Prag, den 18. Juli 1941.

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

18. Wi 1941

Herrn Haferkamp.

Der städtische Polizeiwachmann Josef Koten aus Jitschin

hat am 20.v.M. bei dem tschechischen Ministerium des In-

nern ein Gesuch um die Wiederaufnahme in die Regierungs-

polizei gestellt. Ich wünsche, daß das Gesuch umgehend

und positiv bearbeitet wird, und bitte um die entspre-

chende weitere Veranlassung.

2.

G.R. mit 1 Anlage

#-Obersturmbannführer

Prag,

zur Kenntnis übersand



I■olierte Bazillenträger

UA

(DNT.) Prag, 6. Okfober.

Wenn man eine Epidemie wirkfam bekämpfen

will, dann ist der erste Schritt dazu, die Träger

des Krankheitsherdes zu agnoszieren; wi■sen-

schaftlich gefagt: die Diagnose zu ■tellen. D

die Juden eine Jnsizierung Europas darstelle

ist seit Jahren nachgewiesen; die verschieden

Maßnahmen, die in fast allen Staaten Europ

durchgeführt wurden, haben diefe Erkenntr

zu einer europäischen gemacht. Die Polizeiv

1. September vhor die Donnoi
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Volk - die

die verschärften Maßnahmen in der tschechi-

schen Presse gefunden haben, beweist, daß diese

Anordnungen von vernünftigen Tschechen als

logische Folge der leßten Entwicklung erwartet

und begrüßt wurden.

Zu den verschärften Judenmaßnahmen schreibt die

„Národni Politika“ u. a., die L
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zu
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D.VMA8.
2595
N.T.
11a
Verschärfte Maßnahmen gegen Juden
im Protehtorat / Eine Anordnung des Stello. Reichsprotektors
(LBM.) Prag. 5. Ottober.
Schließlich haben gewisse tschechische Kreise
Wie wir bon zuständiger Stelle erfahren, hat
insbesondere in der leßten Zeit eine geradezu
der Stellvertretende Reichsprotektor angevrdnet,
demonstrative Judenfreundlichteit an den Tag
daß die in der Polizeiverovdnung bom 1. Sep-
gelegt. Es handelt sich hier zumeist um jene Ele-
tember 1941 über die Nennzeichniing der Juden
mente, die durch diese Haltung auch ihre son-
festgeseßten Ausnahmen sür jüdische Eheteile
stige reichsfeindliche Einstellung dokumentieren
bei Mischehen nicht mehr für Protektoratsange-
wollen. Die Staatspolizeistellen wurden daher
hörige gelten. Im Protektorat hat also von nun
angewiesen, gegen alle Personen, die ■ich auf
an ohne Ausnahme das Kennzeichen jede jü-
der Straße oder in öffentlichen Lokalen mit
dische Person zu tragen, die im Sinne der Ver-
äußerlich gekennzeichneten Iuden ostentativ
ordnung des Reichsproteftors in Böhmen und
freundlich zeigen oder unterhalten, mit staats-
Mähren vom 21. Juni 1939 als Jude gilt. Für
polizeilichen Maßnahmen (Schußhaft) vorzu-
diese Personen gelten demnach auch alle son-
gehen. Der Stellvertretende Reichsprotektor hat
stigen Beschränkungen, Gebote und Verbote. Da
sich zu dieser Maßnahme veranlaßt gesehen, weil
weiters die jüdischen Shnagogen und Bethäu-
bei Durchführung der Standgerichtsverfahren
ser schon seit langer Zeit nicht mehr religiösen
die bereits bisher gewonnenen Erkenntnisse
Zwecken dienen, sondern Zusammenkunftsstät=
neuerlich bestätigt wurden, daß das jüdische Ele-
ten aller subversiven jüdischen Elemente und
ment im Protektorat Böhmen und Mähren in
Herde der illegalen Flüsterpropaganda sind,
herborragendstem Ausmaße an der Verheßung
wurde die Schließung sämtlicher jüdischer Bet-
der Bevölkerung sowie an der Organisierung
häu■er und Shnagogen verfügt.
des Widerstandes selbst aktiv beteiligt ist.



Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
Prag, den 17, Sept. 1941.
D.Vi1.18.
V/
Tgb.Nr. B.d.S.I 1661/41.
Archio des Staatssekretärs beim
Reicdhsprotektor in Böhmen und Mäheen.
An
a) die Staatspolizeileitstelle
Pr8g_2
(a
59
1o
brünn
c) die Zentralstelle für jüdische
Auswanderung
Prag
Nachrichtlich:
d) alle Herren Oberlandräte,
5
e) den SD-Leitabschnitt
Prag2
=. cc d.
f) das Büro des Herrn Reichsprotektors,
(drehiv).
g) das Büro des Herrn Staatssekretärs,
h) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,
i) die Herren Leiter der Abteilungen I - IV,
k) alle Gruppen,
1) die Dienststelle Mähren,
m) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes
Prag,
n) den Herrn Befehlshaber der
Ordnungspolizei
Prag,
o) die Parteiverbindungsstelle
Prag
p) den Herrn Wehrmachtsbevollmächtigten P_r a g_-
Betrifft: Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden
Durchführungsbestimmungen.
Die zur gebotenen Zurückdrängung des jüdischen
Elementes in der Öffentlichkeit erlassenen gesetzlichen An-
ordnungen und Verwaltungsverfügungen waren in ihrer Wirksam
keit durch den Mangel einer äußeren Kennzeichnung der Jude
stark beeinträchtigt.
Hierin schafft die im Reichsgesetzblatt I, Seite
547, bezw. in meinem Verordnungsblatt, Seite 497/41, verlaut-
barte Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden die
erwünschte Abhilfe, Die Verordnung tritt mit dem 19. Septem-
ber 1941 in Kraft,
Mit)
25955
St. S.E-77i/4



lichkeit kommt dieser Polizeiverordnung im Protektorat

Böhnen und Mähren eine erhöhte Bedeutung zu. Ich ersuche

daher alle Dienststellen, für eine strikte Durchführung der-

selben besorgt zu sein, Andererseits bitte ich mit Nachdruck

darauf zu achten, daß eigenmächtige und ungesetzliche Aus-

schreitungen gegen die nunmehr gekennzeichneten Juden oder

sonstige eigenmächtige Aktionen unterbleiben, Gegen Verstöße

dieser Art ist unnachsichtlich einzugreifen, Für das übrige

Reichsgebiet wird seitens der Parteikanzlei eine gleichartige

Weisung an die NSDAP und ihre Gliederungen ergehen, Ich

bitte die Parteiverbindungsstelle, für eine entsprechende

Aufklärung der Partei und ihrer Gliederungen Sorge tragen zu

wollen.

Die Polizeiverordnung vom 1.9.41 sieht vorläufig

die Kennzeichnung der Juden, das Verbot des Verlassens der

Wohngemeinde und das Verbot des Tragens von Orden und Ehren-

zeichen vor, Die Erlassung weiterer einschränkender Anord-

nungen bleibt vorbehalten. Ich untersage hiermit ausdrück-

lich die selbständige Durchführung irgendwelcher Judenmaß-

nahmen, und sei es auch nur von Anordnungen örtlicher Be-

deutung. Für die Erlassung weiterer Maßnahmen, die ieweils

auf die im übrigen Reichsgebiet zur Durchführung

Verfügungen abgestimmt werden, ist innerhalb mei

ausschließlich der Befehlshaber der Sicherheitsr

ständig, an den etwaige Anträge zu richten sind,

Zur Erläuterung der einzelnen Bestimmur

folgendes bemerkt:

I. Kennzeichnung der Juden,

a) Tragweise und Verteilung der Judensterne,
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in denen sich eine Personennenrheit zusamnenfindet,

(z.B. private Luftschutzräume).

sorgsam und pfleglich zu behandeln, sowie in sayberen

Zustande zu tragen,

Die Verteilung der Kennzeichen an die Juden

erfolgt zentral durch die jüdische Kultusgemeinde

in Prag unter Beaufsichtigung der Zentralstelle für

jüdische Auswanderung in Prag.

b Verstöße

Vorsätzliche Verstöße gegen die Verordnung oder

die dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen sind

grundsätzlich mit der Abgabe in ein Arbeitslager oder

mit Schutzhaft zu ahnden. Bei Verstößen von Juden,

die infolge ihrer Jugendlichkeit noch nicht straf-

rechtlich zur Verantwortung gezogen werden können,

macht sich äer jüdische Erziehungsberechtigte straf-

bar und ist dieser zur Verantwortung zu ziehen.

Die Überwachung der Einhaltung der Verordnung

obliegt im Protektorat Böhmen und Mähren in der

Hauptsache den Sicherheitsbehörden des Protektorates.

Der Minister des Innern wird unter einem angewiesen,

seine nachgeordneten Dienststellen zu beauftragen,

auf die genaueste Einhaltung der Gebote und Verbote

zu achten und Anzeigen über wahrgenommene Übertre-

tungen unverzüglich der zuständigen Staatspolizei-

stelle vorzulegen.

II. Verlassen der Wohngemeinde.

Die Erteilung der Erlaubnis zum Verlassen der

Wo
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polizeilichen Erlaubnisschein nach beiliegendem Muster

der Zentralstelle für jüdische Auswanderung vorlegt.

Diese entscheidet endgültig. Der Befehlshaber der

Sicherbeitenolizei (Zentralstelle für jüdische Aus-

dTQ

DWa
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Gliederung nacl

Von den am 30.Juni 1941 ii

und Mähren
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Alter

Ménner

Frauen

Insgesant

bis 18

5.533

5.413

10.946

18

#

30

5.053

5.176

10.229

30

91

45

10.327

11.718

22.045

45

#

60

11.581

12.975

24.556

09

99

9.253

11.657

20.910
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5. Blatt
Berufsgliederung
der im Protektorate Bühmen und Mäühren am 30.6.1941 lebenden
märnliahen Juden im Alter von 18 bis 50 Jahren auf Grund der
Konskription vom 12.5.1940 einschliesslich der bis 30.6.1941
Fachgruppe
Zehl dor Minner
Lendwirtschaft, Viehzucht, Gärtnerei, Forstwirtschaft
505
Berg- und Huttenwosen
73
Stein- und Erdverarbaitwng
$
Glesindustrie und Gewerbe
113
Metallverarbeitung, Mschinenbau, Eloktroteohnik,
Feinmechanik und Optik
1.292
Beuwesen
301
Chenisohe Industrie und Reinigungsgowerbe
524
Holzverarbeitung
224
Papierindustrie
173
Nahrmittelerzeugung
663
Textilindustrio
723
Banaeqen pan Bannezzezope
283
Bekleidungg- ünd Schuhindustrie und Gewerbe
982
Graghischss und Kunst-Gewerbe
154
Industrie und Gewerbe Ohno nähere Bezeichnung
133
Warenhendel
6.351
Geld- nnd Versicherunggwesen
1.078
Speditiongwesen
237
Hilfsgewerbe
168
Gastgewerde
156
Hausliche Dianste
6
Freie Berufe
574
Geg-, Elektrizitüts-, Wasserverke u.e.
66
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6. Bett

Bernfsgliederung der Frauen.

Betreffend der Berufagliederung der Frauen wurden bisher keine

eingehenden Erhebungen nech Spezialgruppen gepflogen. Bs sind

nur Sohätzungen für die Hauptgruppen ohne Aitersgliederung vor

handen.

Von den am 30.Juni 194i im Protektorats Böhmen und Mihren

lebenden

16.894 (rund 17.000) Frauen

im Alter von 18 bis 45 Jahren gohören gohützungeweise nach-

stehenden Berufsgruppen an :

6.000

Hausha It

2.500

Geverbe

2.000

TlTAao

1.000

frsie Berufo

5.500

t pa Ten

Naturgenëes werden Frauen im vorgeschrittenen Alter heuptstch-

lich in der Gruppe "Haushalt" zu finden sein, während in den

Gruppen: Gewerbe, Freie Berufe, Handel und Indnatrie , Frauen

jeden Altere zu finden Bein werden, In der Gruppe "Landwirt-

soheft* werden nshezu sussohliesslich jüngere Frauen beschäf-

tigt.

Bei diezer Gliederung wurde der soziale Aufbau vor Ausschaltung

         a

Berufe in Inlande nicht ausgeübt werden durfen.
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Zum Zwecke der Förderurg der Auswanderung von Juden aus den

Protektorate Böhmen und. Mähren von jüdisohen Hilfsorganise-

tionen zur Verfügung gestellte Mittel.

Zeitspenne

$

Lg

15. 3.39 - 31. 7.39

w

1. 8.39  31.12.39

117.400,15

212.299/6

1. 1.40 - 31. 3.40

227.700,44

21.399/7

1. 4.40 - 30. 6.40

150.971,81

1. 7.40 - 30. 9.40

30.985-

1.10.40 - 31.12.40

141.573,50

1. 1.41 - 31. 3.41

95.004,50

1. 4.41 - 30. 5,41

294.683,27

Insgesemt

1,058.318,67

233.698/13

Hievon vom

389.687,77

1.1.41 bi8 30.6.41

Von dan vom 15.3.1939 bie 30.6.1941 vergebenen

% 1,058.318,67 und Lg 233.698/13

wurden infolge Reisezieländerung oder Passagemunnöglich-

keit etorniert

8 144.484,05 und Lg

fm

(hievon vom 1.1.41 b1s 30.6.41 g 72.445,25)

teste sps

 913.834,62 un 1g233.698/13

zur Verfügung gestellt wurden.
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14. Blatt

Bariobt über die zur Förderung der Auswanderung vora

15. 3. 1939 bis 30. 6. 1941 bereitgestellten Mittel.

Vom 15.3.1939 bis 30.6.1941 wurden für Zwecke der Förderung

der Auswenderung der Juden aus dem Protektorate Böhmen und

Mähren folgende Mittel bereitgestellt :

a) Von judischen Hilfsorgenisationen im neutralen Auslande

und aus den vom American Joint zur Verfügung gestellten

Mitteln wurden vom 15.3.1939 bis 30.6.1941 an 4.879 Per

sonen insgesant

01,058.318.67 und L 233.698/13

zur Verfugung geatellt. Von diesem Betrage waren

g

636.247,57 fur Schiffskarten und

g

422.071.10

für Landungsgeld

und Lg

233.698/13

bestimnt. Hievon wurden im Juni 1941

 119.695,27

an 296 Personen zur Verfugung gestellt. Von diesem B@-

trage waren

8

91.658,27

für Schiffskarten und

g

27.837-

für Landungsgeld

bestimmt.

Von den vom 15.3.1939 bis 30.6.1941 vergebenen

g 1.058.318,67 und Lg 233.698/13

W



b) Von Verwandten im neutralen Aualande.Z) Mit Hilfe der

jüdieohen Kuituagemeinde konnten von Verwandten im neu-

tralen Auslande vom 1.6.1940 bis 30.6.1941 für Reisespe-

sen und Lendungsgeld

 215.690,-

Yen 1.092,-

brasil.Milreis 1.100,-

beschefrt werden. Hievon im Juni 1941

 46.255.

Von Verwandten im neutralen Auslande murden direkt vom

1.6.1940 b1s 30.6.1941 für Zwecks dar Auswanderung

008 % 14.250,-

aufgebracht. Elevon im Juni 1941

00a.  1.000,-

e)Inlandsaufbringungen.

ZX) Fir die in Inlande in Hf zu

bezehlenden Passegen wurden vom 1.7.1940 bis 30.6.1941

insgenant

008  266.150,-

benötigt. Hievon im Juni 1941

cea FM 10.500,-

In diesen Betrigen sind Fraohtgebühren inbegriffen.

x) Die

XX) Die


